
Freitag, 28. November 2025  I  Nr. 48 I   WOCHEN-ZEITUNG  I3 WEGGIS  n GREPPEN

Der 88 Seiten umfassende 
Schlussbericht zu den Fu-
sionsabklärungen Grep-
pen-Weggis liegt vor – on-
line auf den Websites der 
beiden Gemeinden. Der um-
fangreiche Bericht schafft 
damit eine detaillierte 
Grundlage und Auslegeord-
nung für den politischen 
Entscheid, welcher von den 
Stimmberechtigten der bei-
den Gemeinden am 8. März 
2026 getroffen wird.

Der Bericht zeigt die Ausgangslage, 
den Projektablauf und schliesslich 
das Verhandlungsergebnis der 
zwei beteiligten Gemeinden. Dabei 
sind konkrete Lösungen in vielen 
Detailbereichen der öffentlichen 
Verwaltung formuliert.

Zusammenfassend hält der Bericht
folgendes fest:
-	Eine Bevölkerungsbefragung in 

beiden Gemeinden (Greppen 
2021 / Weggis 2023) zeigte, dass 
sich die Mehrheit der Befragten 
für die Abklärung einer Gemein-
defusion aussprechen. Haupt-
gründe hierfür sind erwartete 
Kosten- und Aufwandeinsparun-
gen. 

-	Mit dem Zusammenschluss rüs-
ten sich die beiden Gemeinden 
frühzeitig und konsequent für die 

vielfältigen Herausforderungen 
der Zukunft. 

-	Fünf ressortbezogene Fachgrup-
pen, zusammengesetzt aus den 
Mitgliedern der Gemeinderäte 
und der Verwaltung der beiden 
Gemeinden, haben unter der 
Führung einer extern beauftrag-
ten Projektleitung zusammen mit 
dem Kanton die Machbarkeit ei-
ner Fusion der beiden Gemein-
den sorgfältig geprüft und analy-
siert. Abschliessend haben die 
Gemeinderäte von Weggis und 
Greppen dem Schlussbericht ein-
stimmig zugestimmt.

-	Am 8. März 2026 befinden die 
Stimmberechtigten der Gemein-
den Weggis und Greppen an der 
Urne über die Fusion. Die Zu-
sammenlegung der beiden Ge-
meinden erfolgt bei positivem 
Abstimmungsergebnis auf den 1. 
Januar 2027. 

-	Die beiden Gemeinden arbeiten 
bereits heute in vielen Bereichen 
sehr gut und effizient zusammen. 
Eine gleichwertige Partnerschaft 
in einer neuen gemeinsamen 
Struktur ist sinnvoll, vernünftig 
und vor allem zukunftsweisend 
für die zwei Seegemeinden.

-	Eine Fusion der beiden Gemein-
den bringt viele Vorteile, z.B.: 
Mittel- bis langfristig tiefere Kos-
ten durch gemeinsame Infra-
struktur, bessere Tragfähigkeit 
der notwendigen Investitionen, 
Steigerung der Attraktivität der 
neuen Gesamtgemeinde, stärkere 
Position gegenüber dem Kanton 
und mehr Gewicht in regionalen 
Gremien, gemeinsame Planung 

von wichtigen Angeboten (Schu-
le, Jugendarbeit, Altersversor-
gung, etc.) sowie eine weiterhin 
effiziente, professionellere und 
attraktive Verwaltung. 

-	Dabei bleibt die kulturelle Eigen-
ständigkeit der Ortsteile erhalten 
und wird weiter aktiv gepflegt, 
gefördert und unterstützt. 

 
Grundlage zur Meinungsbildung
Der Gemeinderat lädt die Bevöl-
kerung ein, den Schlussbericht  
zu studieren. Er zeigt konkret auf, 
wie die vereinigte Gemeinde or- 
ganisiert sein wird in den Berei-
chen: Kommunikation, Behörden, 
Rechtsgrundlagen, Verwaltung, 
Sicherheit, Bildung, Kultur, Ge-
sundheit, Soziales, Ver- und Ent-

sorgung, Werkdienst, Raumpla-
nung, Bauwesen, Strassen, Um-
welt, gemeindeeigene Liegen-
schaften, kantonale Unterstüt-
zung, Finanzen, Umwelt und 
Natur. 

Der vorliegende Schlussbericht 
bildet die Grundlage zur Mei-
nungsbildung im Vorfeld der Ur-
nenabstimmung im kommenden 
Frühling, konkret am 8. März 2026. 
Er steht auf www.weggis.ch und 
www.greppen.ch als Download zur 
Verfügung und ist – bei Bedarf - in 
Papierform auch auf den Gemein-
deverwaltungen der beiden Ge-
meinden erhältlich. Der Gemein-
derat dankt Ihnen für Ihr Engage-
ment zugunsten einer weiterhin 
prosperierenden Gemeinde!

Umfangreicher Schlussbericht liegt vor
n Fusionsabklärungen Greppen-Weggis

Die nächsten Schritte
-	 Sprechstunden mit Gemeindepräsidien: 
	 21. Februar 2026
-	 Orientierungsversammlung in Weggis: 
	 23. Februar 2026
-	 Orientierungsversammlung in Greppen: 
	 26. Februar 2026
-	 Urnenabstimmung in beiden Gemeinden: 
	 8. März 2026
-	 Umsetzungsarbeiten: 
	 März bis Dezember 2026
-	 Vorgezogene Neuwahlen durch beide Gemeinden gemeinsam 
	 (1. Wahlgang Gemeinderat, Controlling-, Bildungs- und 
	 Einbürgerungskommission) mit Amtszeit bis 31. August 2028:  
	 27. September 2026
-	 Fusion (vorbehältlich der Zustimmung der Stimmberechtigten in 
	 beiden Gemeinden): 1. Januar 2027

Grundstückerwerbe
n Aus dem Luzerner Kantonsblatt

 

Weggis 163 / 5 a 82 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
übrige befestigte Fläche,
Gartenanlage /
Wohnhaus /
Rigistrasse 30

Felder-Heller Maja Griselda,
Weggis

Erbengemeinschaft
Heller-Breitenstein Maria 
Philomena Erben:
a. Koller-Heller Liselotte, Kriens; 
b. Felder-Heller Maja Griselda, 
Weggis; c. Heller Urs Josef, 
Weggis

3. 12. 2024

Weggis 518 / 7 a 72 m2 Gebäude, übrige befestigte
Fläche, Gartenanlage /
Wohnhaus /
Hertensteinstrasse 76

Hanami Living AG, Weggis Erbengemeinschaft
Brühweiler-Siegwart Maria 
Theresia Erben:
a. Brühweiler Christoph Johannes, 
Lampenberg; b. Hollinger-
Brühweiler Monika, Meilen; 
c. Bischofberger-Brühweiler 
Regina, Herrliberg

7. 3. 2025

Weggis 1347 / 5 a 64 m2 Gebäude, übrige befestigte
Fläche, Gartenanlage /
Wohnhaus /
Hügeristrasse 4

ME zu je 1/2:
a. Banz Andreas Niklaus, Weggis; 
b. Banz-Mettler Priska, Weggis

Licini Urs Wilhelm, Buttwil 28. 6. 2010

Weggis 3357 (StWE 110⁄1000) 41/2-Z-W /
Luzernerstrasse 66

Buffoni-Gössi Marisa, Weggis Erbengemeinschaft
Buffoni Reto Erben:
a. Buffoni-Gössi Marisa, Weggis;
b. Buffoni Emilia, Weggis;
c. Buffoni Mauro, Weggis

27. 6. 2025

 We g g i s  I G r e p p e n  I Informationen der Gemeinderäte


